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Begründung zum Vertragsgesetz

Zu Artikel 1

Auf das Abkommen über eine verstärkte Partnerschaft und Zusammenarbeit
 zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der
Republik Kasachstan andererseits ist Artikel 59 Absatz 2 Satz 1 des Grund -
gesetzes anzuwenden, da es sich, soweit es in die Zuständigkeit der Mitglied-
staaten der Europäischen Union fällt, auf Gegenstände der Bundesgesetz -
gebung bezieht. Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates nach
Artikel 84 Absatz 1 Satz 5 und 6 des Grundgesetzes, weil das Abkommen, das
innerstaatlich in Geltung gesetzt wird, Verfahrensregelungen enthält und insoweit
für abweichendes Landesrecht keinen Raum lässt.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82
 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes. Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, zu dem
das Abkommen nach seinem Artikel 281 Absatz 1 für die Bundesrepublik
Deutschland in Kraft tritt, im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.

Schlussbemerkung

Mit dem vorliegenden Abkommen wird die gesamte Bandbreite der bilateralen
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten
einerseits und der Republik Kasachstan andererseits im wirtschaftlichen und
 politischen Bereich widergespiegelt und zugleich vertieft. Die Vertragsparteien
erklären ihre Bereitschaft, bei weiteren gemeinsamen Themen verstärkt zusam-
menzuarbeiten, wie die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz, Freiheit und
Sicherheit, die Bekämpfung des Terrorismus, Nichtverbreitung von Massenver-
nichtungswaffen, Abrüstung und nukleare Sicherheit, internationale Kriminalität
und Menschenhandel sowie Abschwächung des Klimawandels. Mit dem Ab-
kommen soll gleichzeitig die Beachtung der Wertvorstellungen der Europäischen
Union in Bezug auf Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der
Republik Kasachstan gefördert werden. Darüber hinaus soll sich das Abkommen
durch eine stärkere Annäherung Kasachstans an das Normen- und Regulie-
rungssystem der Europäischen Union günstig auf die Entwicklung der Handels-
ströme und die Investitionstätigkeit auswirken.

Für Bund, Länder und Gemeinden entstehen durch dieses Gesetz keine Kosten.
Es hat aufgrund der bloßen Zustimmung zu dem Übereinkommen keine Aus -
wirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbrau-
cherpreisniveau. Auswirkungen aufgrund entfallender Zölle entstehen allein auf
Ebene der Europäischen Union.

Für die regelmäßigen Tagungen der gemeinsamen Organe (insbesondere
 Kooperationsrat, Kooperationsausschuss und Parlamentarischer Kooperations-
ausschuss) fallen Verwaltungskosten an. Das umfasst insbesondere Personal-,
Reise- und Aufenthaltskosten und Kosten für das Dolmetschen in Sitzungen
 sowie für die Übersetzung und Vervielfältigung der Dokumente. Diese Kosten
obliegen jedoch vornehmlich der Europäischen Union und dem Europäischen
Parlament.


